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Sachverhalt und Antrage 

Die am 6. Februar 1985 angemeldete und am 4. Dezember 1985 
veröffentlichte europãische Patentanineldung 
Nr. 85 730 018.0 wurde durch Entscheidung der Prüfungs-
abteilung vom 27. Oktober 1988 zurückgewiesen. 

In der Entscheidung, der der Anspruch 1 gemäB Eingabe vom 
13. Juli 1988 sowie die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 6 
zugrunde lagen, komint die Prüfungsabteilung zu dem 
Ergebnis, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 keine 
patentfãhigen Merkivale beinhalte. 

Der insgesamt im Prüfungsverfahren befindliche Stand der 
Technik war der folgende: 

(DO) DE-A-2 632 293 

(Dl) "IBM Technical Disclosure Bulletin", Band 20, Nr. 12, 
Mai 1978, S. 5097/98 

"Patent Abstracts of Japan", Band 5, Nr. 76 (M-69) 
(748), 20. Mai 1981, & JP-A-56--27 363 

"Patent Abstracts of Japan", Band 5, Nr. 101 (M-76) 
(773), 30. Juni 1981, & JP-A-56-446 76 

DE-A-2 535 699 und 

DE-A-3 041 877, 

wobei die in Beschwerdebegründung vom 23. Februar 1989 
verwendete Nuinerierung beibehalten wurde. Die Dokuinente DO 
und D5 wurden schon in den ursprünglichen Unterlagen 
genannt. 
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III. Nit Schriftsatz vom 16. Dezember 1988, eingegangen am 

19. Dezeinber 1988, hat die Beschwerdefuhrerin (Arnnelderin) 

unter gleichzeitiger Bezahiung der Gebühr Beschverde 

eingelegt und diese mit Schreiben vom 23. Februar 1989 

begründet. Zusammen mit der Beschwerdebegründung wurden 

neue Ansprüche 1 bis 6 vorgelegt. 

Zu Dokuinent D2 wurde dabei festgestellt, daB sich der 

Elektromagnet auBerhaib des Druckkopfgehãuses befinde und 

daB der Gegenstand des Anspruchs 1 mit seiner separaten 
Ankerbrucke eine Einstellung des Arbeitsluftspaltes 

erlaube, der Gegenstand gemàB Dokument D2 hingegen nicht. 

Zu Dokuinent D5 steilte die Beschwerdefuhrerin heraus, daB 

dort eine separate Ankerbrucke fehie und daB ein parallel 

zum Verstellorgan.liegender Elektromagnet nicht realisiert 
sei. Nit Buck auf den abhãngigen Anspruch 2 führte sie 

noch aus, daB dieser eine "selbstândig patentfahige 
Erfindung" énthalte, veil der hier zu berücksichtigende 
Stand der Technik ein derartiges "Gelenk" nicht 
beinhalte. 

Mit einem Bescheid gemãB Artikel 110 (2) EPU vom 

27. September 1990 hat die Kammer bezüglich Anspruch 1 

zunãchst einen Kiarheitseinwand, aber auch einen Einwand 
gexnãB Regel 29 (1) (a) EPU sowie im Hinblick auf 

Artikel 56 EPU gemacht und aufgezeigt, daB die Koinbination 

der zu diesem Zeitpunkt geltenden Anspruche 1 und 2 einen 

möglicherweise gewãhrbaren Anspruch 1 ergeben kônne. 

Die Beschwerdefuhrerin hat daraufhin mit Eingabe vom 

27. November 1990 neue Ansprüche 1 bis 5 und eine 

überarbeitete Beschreibung eingereicht und beantragt die 

Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und die 

Erteilung des Patents auf der Basis der vorstehend 

genannten Unterlagen in Verbindung mit der ursprünglich 

eingereichten Beschreibung und Zeichnung zu beschlieBen. 
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Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut 

(Bezugszeichen für Hebel berichtigt in 11 15 11 ): 

"Matrixdruckkopf mit versteilbarer Drucknadelfuhrung, 

wobei zwischen Druckwiderlager (1) und Drucknadelantriebs-

baugruppe (2) die Drucknadelverstelibaugruppe (11) mit dem 

im Druckkopfgehãuse (4b) befindlichen Drucknadelverstell- 

antrieb und das an dem federnden Verstellorgan (12) 

befestigte Fuhrungsmundstück (13) angeordnet sind, wobei 

ferner das Verstellorgan (12) im Bereich der Drucknadein 

(3) etwa parallel zu den Drucknadeln (3) angeordnet ist 

und eine Verbindung zwischen einem Magnetkern (17a) und 

dem Verstellorgan (12) vorliegt, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Verstellorgan (12) oberhaib der Drucknadein (3) 

angeordnet 1st, daB der Elektromagnet (17) zu 

Verstellorgan (12) etwa parallel liegt, daB mit dent 

Magnetkern (17a) eine Ankerbrücke (18) verbunden ist, 

wobei die Ankerbrücke (18) mit dent Verstellorgan (12) den 

Arbeitsluftspalt (19) bestimmt und daB das aus eineni Hebel 

(15) bestehende Verstellorgan (12) zweiteilig ausgeführt 

ist und die beiden Hebelteile mittels einer Blattfeder 

(21) gelenkig für eine Bewegung in vertikaler Ebene 
verbunden sind." 

Entscheidungsgrunde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regeln 1 (1) und 64 EPU; sie ist zulãssig. 
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2. 	Forinale Aspekte: 

2.1 	Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 3. ist ursprungs- 
of fenbart; Artike]. 123 (2) EPU. Die Einfügung im 
Oberbegriff "un Druckkopfgehãuse (4b) befindlichen" 1st 
der ursprünglichen Figur und der ursprünglichen Seite 4, 
Zeilen 26 bis 30 zweifelfrei entnehinbar, wobei auch die 
Kennzeicheneinfügung "daB das Verstellorgan (12) oberhaib 
der Drucknadein (3) angeordnet 1st" ebenfalls in der 
ursprünglichen Figur eindeutig dargesteilt 1st, vgl. 
Bezugszeichen 11 3" für die Drucknadein und "12" für das 
Verstellorgan, weiches u. a. die Teile 11 15a, 15b und 15c" 
umfaBt. 

Das Merkina]. "daB das aus einem Hebel (15) bestehende 
Verstellorgan (12) zweiteilig ausgefuhrt 1st und die 
beiden Hebe].tel].e mittels einer Blattfeder (21) gelenkig 
für eine Bewegung in vertikaler Ebene verbunden sind" aus 
dem Kennzeichenteil des geltenden Anspruchs 1 stamint aus 
dem ursprünglichen Anspruch 2, veicher auf Anspruch 1 
rückbezogen war. 

Die geltenden Ansprüche 2 bis 5 entsprechen uninittelbar 
den ursprünglichen Anspruchen 3 bis 6 und sind lediglich 
in ihren Rückbeziehungen angepaBt worden, so daB auch sie 
den Forderurigen des Artikels 123 (2) EPU genügen. 

	

2.2 	Gattungsnàchster Stand der Technik 1st unstrittig jener 
vie er sich aus den Dokumenten D2 oder D3 ergibt. Diesem 
Stand der Technik gegenüber ist der unabhãngige Anspruch 
vollstãndig abgegrenzt, so daB er nunmehr im Sinne der 
Regel 29 (1) (a) und (b) EPU abgefaBt 1st. 

	

2.3 	Durch die Oberbegriffs-Formulierung des geltenden 
Anspruchs 1, wonach "eine Verbindung zwischen einem 
Magnetkern (17a) und dein Verstellorgan (12) vorliegt", 1st 
auch der im Bescheid vom 27. September 1990 in Abschnitt 3 
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im Hiriblick auf Artikel 84 EPU geniachte Einwand 

(Klarheitsmangel) beseitigt. 

	

2.4 	Das vorliegende Schutzbegehren 1st daher in formaler 

Hinsicht sonlit nicht zu beanstanden. 

	

3. 	Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu, da 

keines der Dokumente DO bis D5 bei einem Matrixdruckkopf 

ein zweiteilig ausgeführtes, aus einem Hebel bestehendes 
Verstellorgan 11 12 11  bejnhaltet, bei dem die beiden 
Hebelteile mittels einer Blattfeder 1121" gelenkig für eine 
Bewegung in vertikaler Ebene verbunden sind. 

	

3.1 	In der angefochtenen Entscheidung ist auf Seite 6, 

Absatz 1 ausgeführt, daB es.aus Dokument D2 bekannt sei in 

Verbindung mit dem betreffenden Verstellorgan 11 12" eine 
Blattfeder vorzusehen, weiche die Bewegung des 

Verstellorgans in vertikalerEbene mitsteuere. 

	

3.2 	Das ist aber nicht die Lehre des ursprünglichen 

Anspruchs 2 bzw. der beiden letzten kerinzeichnenden 

Mer]ale des geltenden Anspruchs 1, well danach 

vorgeschrieben 1st, daB das Verstellorgan als zweiteiliger 

Hebel ausgeführt 1st, wobei die beiden Hebelteile mittels 

einer Blattfeder gelenkig miteinander verbunden sind, urn 

eine Bewegung in vertikaler Ebene zuzulassen. 

	

3.3 	Dokujuent D2 beinhaltet hingegen eine Blattfeder 

weiche 1127" als Einspannstelle aufweist und einen 
einteiligen Anker 1112" trãgt, der gegeriüber dem Magnetjoch 
11 15" uriter Bildung bzw. SchlieBung eines Spaltes "C" 

vertikal verschiebbar ist. 

3.4 	Aus den Abschnitten 3.1 bis 3.3 oben ergibt sich, daB die 

in Abschnitt 3 oben gemachte Feststellung sachlich 

begrundet ist; Artikel 54 EPU. 
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4. 	Bei gegebener Neuheitdes Gegenstandes gemä8 Anspruàh 1 

ist nun noch zu untersuchen, ob es erfinderischer 

Tãtigkeit bedurfte oder nicht von dem Stand der Technik 

gemaB Doknnenten D2/D3 ausgehend, den Gegenstand des 

geltenden Anspruchs 1 zu erhalten. Die Kanuner kommt in 

dieser Frage zu nachfolgendem Ergebnis: 

	

4.1 	Von den Dokumenten D2/D3 ausgehend, liegt der Erfindung 

gemãB geltender Beschreibung Seite 2, Absatz 3 die Aufgabe 

zugrunde, eine genaue Verstellung für das FUhrungsniund-

stuck bei ].eicht zu beherrschenden Fertigungstoleranzen 

bei flacher Bauweise im Bereich des Führungsmundstucks, 

bei einfacher Montage und bei ausreichender Justierbarkeit 

der für die Funktion wichtigen Teile zu schaffen. Diese - 

bereits in den ursprünglichen Unterlagen formulierte - 

Aufgabe steilt (zugleich) die .obj ektiv zu lôsende 

technische Aufgabe dar. 

	

4.2 	Diese Aufgabe 1st mit den Merkinalen des geltenden 

Anspruchs 1 gelôst, wobei die kennzeichnenden Merkinale die 

folgenden sind: 

das Verstellorgan 11 12" ist oberhalb der Drucknadein 
113" angeordnet; 

der Elektromagnet 1117" liegt parallel zum 
Verstellorgan "12"; 

C) 	mit dem Magnetkern 1117a" ist eine Ankerbrücke 11 18" 
verbunden; 

die Ankerbrücke "18" bestiinmt mit deni Verstellorgan 

11 12" den Arbeitsluftspalt 11 19"; 

das Verstellorgan "12" 1st als zweiteiliger Hebel 

"15" ausgeführt und 

05204 
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f) die beiden Hebelteile von Merkmal e) sind für eine 
Bewegungin vertikaler Ebene mittels einer Blattfeder 
11 21" gelenkig verbunden. 

	

4.3 	Nit den Merkivalen des geltenden Anspruchs 1 wird zunächst 
eine flache Bauweise (Merkrnal b)) erreicht, sodann wird 
durch die Nerkmale C) und d) ein Fertigungstoleranzen 
ausgleichender, genau versteilbarer Arbeitsluftspalt 11 :19" 
dadurch geschaffen, daB der Magnetkern 11 17a" und die 
Ankerbrücke 11 18" miteinander verbunden, foiglich auch 
initeinander verstelibar sind, urn die Justierung des 
Arbeitsluftspalts 11 19" zu errnöglichen und schlieBlich wird 
erreicht, daB das Verstellorgan 11 12" an und für sich starr 
ausgeführt werden-kann, weil die Federwirkung inittels der 
Blattfeder 11 21" erzeugt wird, so daB insgesalnt eine genaue 
Bewegung des verstellorganes bei relativ kleinem Radius 
ausfuhrbar ist; vgl. hierzu geltende Beschreibung Seite 2, 
ietzter Absatz und Seite 3, Absatz 2. 

	

4.4 	Wievorstehend unter Abschnitten 3 bis 3.4 ausgeführt 
wurde, sind die in Abschnitt 4.2 herausgesteliten Merkrnale 
e) und f) des geltenden Anspruchs 1 aus dem hier zu 
berücksichtigenden Stand der Technik gemäB Dokumenten DO 
bis D5 nicht bekannt. 

So zeigt Dokurnent DO in Figur 1 einen Verstellniechanisxnus 
für den Druckkopf (vgl. Bezugszeichen "9" und 11 11"), der 
aus Parallel].enkern in Form von Blattfedern 11 13, 15" 
besteht. Die Merkrnale e) und f) des Anspruchs 1 sind darnit 
in keiner Weise tangiert. 

	

4.5 	Der Matrixdruckkopf geinäB Dokuinent Dl ist gekennzeichnet 
durch eine schwenkbare Lagerung desselben, urn entweder im 

05204 



8 	 T179/89 

groben Raster gemäB Figur la oder im feinen Raster geinäB 
Figur lb zu drucken. Zu den Dokumenten D2 und D3, die 
bezüglich der !4erkmale e) und f) des Anspruchs 1 identisch 
sind, wurde in den Abschnitten 3 bis 3.4 oben schon 
Stellung genomen, mit dem Ergebnis, daB dort allenfalls 
eine Blattfeder vorgesehen 1st, die den Anker trãgt und 
somit dessen vertikale Bewegung gegenüber dem 
feststehenden l4agnetjoch ermôglicht. Ein wesentlicher 
Bezug zu den in Rede stehenden Merkmalen des Anspruchs 1 
ist aber nicht erkennbar. 

Gleiches gilt für den aus Dokument D4 bekannten Drucker, 
der gemãB Figur 3 einen einstückigen Hebel 11 35, 41" 
aufweist, der zwischen einem Anschlag "49" und einem 
Magnetkern 11 53" bewegbar 1st, wobel "47" eine ganz normale 
Rückstellfeder darstellt bzw. gilt für den Drucker gemãB 
Dokurnent D5, der wiederurn einen einstückigen Hebel 11 13" 
aufweist (vgl. Figur 3b), der urn die Achse "15" schwenkbar 
ist, urn entweder Schnellschrift oder Schönschrift zu 
drucken. Auch die Dokurnente D4 und D5 beinhalten somit 
keine Hebelausbildung Ia Sinne der Merkmale e) und f) des 
geltenden Anspruchs 1 und geben auch keine uninittelbar 
verwertbaren Hinweise zur Realisierung dieser Merkmale un 
Zusainmenhang mit dem Verstellorgan eines 
Matrixdruckkopfes. 

4..6 	Der Fachrnann, der vor der gesteliten Aufgabe gernãB 
Abschnitt 4.1 oben stand, muBte deinnach volikoinmenes 
Neuland betreten, urn zur beanspruchten Ausbildung des 
Verstellorganes zu gelangen. 

Die Kainmer 1st der Auffassung, daB allein die Nerkinale e) 
und f) des geltenden Anspruchs 1 den beanspruchten 
Matrixdruckkopf un Sinne des Artikels 56 EPU erfinderisch 
machen. 
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4.7 	Da die vorliegende Erfindung erkennbar eine Koinbinations- 
erfindung ist, ist zu untersuchen, ob diese Kombination 
von Merkmalen aus dem zur Verfügung stehenden Stand der 
Technik in naheliegender Weise auffindbar ist oder nicht. 

Die Merkinale C) und d) des geltenden Anspruchs 1 sind auf 
die Ankerbrücke 11 18" bezüglich ihrer Anordnung, nãmlich 
auf dem Magnetkern 11 17a" und ihrer Funktion, nãmlich 
Definition des Arbeitsluftspaltes 11 19" in Verbindung mit 
dem Verstellorgan 11 12 11 , gerichtet. 

Grundsãtzlich ist eine Ankerbrücke per se aus Dokuinent D5 
bekannt, vgl. deren Figur 3b Bezugszeichen 11 14a, 14b", 
welche zusammen mit den Polflãchen 11 13a, 13b" den 
Arbeitsluftspalt definiert. Ein wesentlicher Unterschied 
zuin Gegenstand des Anspruchs 1 liegt aber schon darin 
begründet, daB das Verstellorgan 11 13" gemãB Dokument D5 
nicht vom Magnetkern 11 14" geragen bzw. mit diesem 
verbunden ist, so daB Dokument D5 insoweit keinen Hinweis 
auf die diesbezügliche Lehre des Anspruchs 1 geben kann, 
nãmlich das Verstellorgan (12) und die Ankerbrücke (18) 
nit den Magnetkern (ha) zu verbinden. 

	

4.8 	Die Zusanunenfassung der in den Abschnitten 4.4 bis 4.7 
oben angestehiten Uberlegungen ergibt, daB zuinindest die 
Gesamtheit der Merkinale e) und f) bzw. C) und d) des 
Anspruchs 1 den Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dein 
Ausgangspunkt der Erfindung gei naB Dokumenten D2/D3 
erfinderisch machen. 

Der vorhiegende Anspruch 1 1st demnach gewãhrbar. 

	

4.9 	Die abhãngigen AnsprUche 2 bis 5 betreffen zweckmãBige 
Ausgestaltungen der Erfindung und kännen sich den 
gewãhrbaren Anspruch 1 unverãndert anschlieBen. 

11,  
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I. 

5. 	Die geltende Beschreibung entspricht den wesentlichén 
Forderungen des EPU und ist soniit für die Patenterteilung 

geeignet, jedoch erscheinen folgende Anderungen der 

Beschreibung noch erforderlich: 

- 	Seite 2, Zeile 17 Einfügung von "bei einem 
gattungsgemãBen Matrixdruckkopf" vor "eine"; 

- 	Seite 2, Zeile 29 "Die" anstelle von "Diese"; 

- 	Seite 2a, Zeilen 17/18 "einer"  anstelle von "einem" 
und "ragenden" anstelle "ragender"; 

- 	Seite 3, Zeile 7 "vertikaler Ebene" anstelle von 
"Vertikalebene". 

Diese Anderungen sind redaktioneller Art und werden - das 
Einverstândnis der Beschwerdefuhrerin voraussetzend - 
seitens der Kainmer ausgeführt. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden vird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 
Auflage das Patent mit den nachfolgend genannten 

TJnterlagen zu erteilen, wobei die in Abschnitt 5 oben 

erlãuterten redaktionellen Anderungen zu berücksichtigen 
sind: 

- 	Patentanspruche 1 bis 5 eingegangen am 

27. November 1990 

- 	Beschreibung Seiten 1, 2, 3 und 5, eingegangen am 
27. November 1990 
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- 	 Beschreibung Seite 2a, eingegangen am 

24. Februar 1989 

- 	 Beschreibung Seiten 4 und 6 in der ursprünglich 

eingereichten Fassung 

- 	 Zeichnungsblatt 1/1 in der ursprünglich eingereichten 

Fassung. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

ri 
1  (-4, - - ~- ~ 

N. Naslin 	 C.T. Wilson 
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